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Informationsblatt nach Art. 13 DS-GVO 
 

GWG Grundstücks- und Wohnungsbaugesellschaft GmbH 
Marktstraße 4, 74523 Schwäbisch Hall 

 
betrieblicher Datenschutzbeauftragter: 

GWG Grundstücks- und Wohnungsbaugesellschaft GmbH 
Marktstraße 4, 74523 Schwäbisch Hall 

Telefon: 0791/970 44 60, Mail: datenschutz@gwg-sha.de 
 
 

Bei funkbasierten Messsystemen für Wasser-, Wärme- und Stromverbrauch 
 
 
Zweckbestimmung der Datenverarbeitung 

Durchführung des Versorgungsvertrages, Abrechnung der Kosten für den individuellen 
Verbrauch, Bereitstellen der Verbrauchsinformationen nach § 6a HeizkostenV, 
Sicherstellung der öffentlichen Wasserversorgung, Feststellung und Behebung von 
Störungen und Manipulationen und stützen.  
 
Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 

• Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. a/b/c/e/f DSGVO, 

• § 5 HeizkostenV, 

• § 29 MsbG 
 
Datenkategorien 
Der vom Zähler ausgesendete Datensatz enthält weder Ihren Namen noch Ihre Anschrift, 
sondern ausschließlich folgende Datenkategorien:  

• Zählernummer  

• Ablesedatum und Uhrzeit  

• aktueller Messwert  

• Monatswerte der letzten 13 Vormonate  

• Stichtagswert (31.12. des letzten Jahres)  

• Fehlercodes 

• Batterielebensdauer 
 
Die Bereitstellung der aufgeführten personenbezogenen Daten ist für die Erfüllung unserer 
vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen zwingend erforderlich. Anderenfalls können 
wir die Kosten nicht verbrauchsabhängig abrechnen und somit den Versorgungsvertrag mit 
Ihnen nicht erfüllen. 
 
Kategorien von Empfängern von personenbezogenen Daten 

Intern 

• Mietverwaltung 

• Technik 
 
Extern 

• Ista 

• Minol 

• Metrona 
 
Geplante Datenübermittlung in Drittstaaten 

Eine Übertragung in Drittländer (Länder außerhalb EU/EWR) oder internationale 
Organisationen findet nicht statt. 
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Speicherdauer 
Wir und unsere Auftragsverarbeiter speichern die Daten nur solange, wie wir sie zur 
Erfüllung der o. g. Zwecke benötigen oder gesetzliche Aufbewahrungsfristen dies 
vorschreiben. Dies bedeutet, dass wir die ausgelesenen Datensätze in der Regel spätestens 
nach 4 Jahren löschen. Daten, die wir in Geschäfts -/Handelsbriefe, Buchungsbelege oder 
andere besteuerungsrelevante Unterlagen übernommen haben, bleiben dort während der 
gesetzlichen Aufbewahrungsfristen (6 bzw. 10 Jahre nach § 257 HGB und § 147 AO) 
gespeichert. 
 
Hinweise auf Ihre Rechte als Betroffene 

• Auskunft über die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten nach Art. 15 DS-GVO,  

• Berichtigung und ggf. Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten nach 
Art. 16 DSGVO,  

• Löschung nach Art. 17 DSGVO,  

• Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO,  

• Widerspruch nach Art. 21 DSGVO [nur bei Datenverarbeitungen aufgrund von Art. 6 Abs. 
1 Satz 1 lit. e oder f DSGVO, anderenfalls kann dieser Anstrich entfallen],  

• Datenübertragbarkeit nach Art. 20 DSGVO [gilt nur für Verarbeitungen nach Art. 6 Abs. 1 
Satz 1 lit. a und b DS-GVO, z. B. nicht bei der öffentlichen Wasserversorgung],  

• Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Art. 77 DSGVO. Sie können dieses Recht 
z.B. bei einer Aufsichtsbehörde in dem Mitgliedstaat Ihres Aufenthaltsorts, Ihrer 
Muttersprache, Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes geltend 
machen. 
Zuständige Aufsichtsbehörde in Baden-Württemberg: 

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
Heilbronner Straße 35 
70191 Stuttgart 
Telefon: 0711/6155410 
E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de 
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